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P R O T O K O L L  

über die Gemeinderatssitzung 

am Montag, 22.12.2014      

 im Gemeindesitzungssaal 

 
 
Beginn:  19.00 Uhr                                                  Ende: 21.30 Uhr 
 
Anwesende: 
 
Herr Bürgermeister:                        LAbg. Ing. Alois Margreiter als Vorsitzender    
Herr Bürgermeisterstellvertreter:     Ing. Valentin Koller  
 
Die Gemeinderäte:                                                     Schriftführer:   
GV Josef Achleitner (ÖVP)  Amtsleiter Mag. iur. Thomas Rangger 
GR Martina Lichtmannegger (ÖVP)  
GV Jakob Hager (ÖVP)                                                     Zuhörer: -- 
GR Josef Gruber (ÖVP)   
GR Josef Schwaiger (ÖVP)                                               Außerdem anwesend: 
GR Andreas Atzl (ÖVP)                                                    Gemeindekassier Hermann Hohlrieder 
GR Martha Hollaus (ÖVP)                                                 Bauhofleiter Walter Gschwentner  
GV Johann Schwaiger (PUB)                                              
GR Peter Hohlrieder (PUB)  Entschuldigt war: --  
GR Hermann Manzl (SPÖ)  
GR Klaus Plangger (SPÖ) Nicht entschuldigt war: --         
GR Adolf Moser (JB)     
GR Sonja Gschwentner (JB)            
    
                         
              
Die Einladung sämtlicher Mitglieder der Gemeindevertretung erscheint ausgewiesen.  
Die Gemeindevertretung zählt 15 Mitglieder, anwesend sind hiervon 15; die Sitzung ist daher  
beschlussfähig. 
 
 
Tagesordnung: 
 

 

Pkt.  
1. Berichte des Bürgermeisters 
2. Beschlussfassung über die Festsetzung des Voranschlages für das Haushaltsjahr 2015 ge-

mäß § 93 Abs. 4 TGO 2001 aufgrund des ausgearbeiteten Entwurfes 
3. Beratung und Beschlussfassung über die Erlassung eines Bebauungsplanes im Bereich von 

Gst. 2606/1 (Teilfläche, künftig: Gst. Nr. 2606/3; Hager Johann), KG Breitenbach 
4. Personalangelegenheiten 
5. Anträge, Anfragen und Allfälliges  
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Sitzungsverlauf und Beschlüsse: 
 
 
Der Bürgermeister begrüßt die Anwesenden und geht zur Tagesordnung über. 
 
 
1.   Berichte des Bürgermeisters 
 
 
Es folgen die Berichte des Bürgermeisters: 
 
Vorberatung Budget: 
Am 1.12.2014 hat der Gemeindevorstand über den Voranschlag für das Haushaltsjahr 2015 
beraten und den vorliegenden Entwurf einstimmig genehmigt. 
 
Personalhearing: 
Die beiden Hearings für die ausgeschriebenen Stellen Hausmeister und Mitarbeiter Bauhof sowie 
teilzeitbeschäftigte Reinigungskraft wurden am 4.12.2014 abgehalten. 
 
Informationsveranstaltung mit Neuer Heimat Tirol: 
Aufgrund von Stellungnahmen gegen den Bebauungsplan fand am 15.12.2014 eine 
Informationsveranstaltung im Gemeindesitzungszimmer statt. Neben dem 
Raumordnungsausschuss samt Raumplaner und Bausachverständiger waren die betroffenen 
Anrainer sowie Vertreter der Neuen Heimat Tirol eingeladen. 
 
Retentionsräume: 
Am 17.12.2014 fand bei LH-Stellvertreter ÖR Josef Geisler eine Zusammenkunft der 
Bürgermeister von Brixlegg bis Wörgl wegen der Retentionsräume statt. 
 
Neuwahl TVB: 
Am 11.12.2014 wurde der langjährige Obmann Adolf Mauracher aus unerklärlichen Gründen 
abgewählt. 
 
Neuer Bezirkshauptmann: 
Am  16.12.2014 hat die Tiroler Landesregierung Dr. Christoph Platzgummer als neuen 
Bezirkshauptmann von Kufstein bestellt. 
 
Neubau 110 KV-Leitung: 
Mit dem Bescheid der Tiroler Landesregierung, Abteilung Wasser-, Forst- und Energierecht, vom 
10.12.2014 wurde grünes Licht für die Verlegung der neuen 110 KV-Leitung in Richtung Norden 
gegeben. 
 
Internationale Schule in Kufstein: 
Bei einer Sitzung am 15.12.2014 wurde bekannt, dass die Errichtung einer internationalen Schule 
im Rahmen der Fachhochschule Kufstein geplant ist. 
 
Novelle Tiroler Golfplatzkonzept: 
Moorböden bzw. Trockentorfböden sind nicht mehr automatisch ein Ausschlusskriterium für 
Golfplätze. Eine Bewilligung nach dem Tiroler Naturschutzgesetz ist aber immer erforderlich. 
 
Schotterabbau First: 
Am 3.10.2014 fand die Verhandlung vor dem Tiroler Landesverwaltungsgerichtshof statt. 
 
Liegenschaftsangelegenheiten: 
Der Bürgermeister informiert die Anwesenden über aktuelle Liegenschaftsangelegenheiten. 
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Wasseranschluss Schönauer Hütte: 
Aufgrund ihrer Abgelegenheit besteht für die Gemeinde Breitenbach keine gesetzliche 
Verpflichtung, die Schönauer Hütte am örtlichen Wasserleitungsnetz anschließen zu müssen. 
 
Leader-Entwicklungsstrategie: 
Der Bürgermeister verteilt an jede Fraktion ein Exemplar der lokalen Entwicklungsstrategie 2014 
bis 2020 vom Regionalmanagement Mittleres Unterinntal Tirol (Leader). 
 
Wortmeldungen: 
Auf Frage GV Johann Schwaiger: Es wird geprüft werden, ob der Inndamm hoch genug ist. Der 
noch zu gründende Wasserverband muss Retentionsräume in den Gemeinden ausfindig machen. 
 
 
2.    Beschlussfassung über die Festsetzung des Voranschlages für das Haushaltsjahr 2015  
       gemäß § 93 Abs. 4 TGO 2001 aufgrund des ausgearbeiteten Entwurfes 
 
 
1. Ausgangssituation: 
 Großprojekt 2015 ist das Sozialzentrum Kundl-Breitenbach. 
 
2. Großprojekt 2014 war die WVA Schönau. 
 
3. Zu erwartender Rechnungsabschluss 2014: EUR 700.000,- 
 
4. Beschlussfassung Gebühren und Abgaben:  
Bei der GR-Sitzung am 27.11.2014 wurde einstimmig beschlossen, die Gemeindesteuern und 
Benützungsgebühren per 1.1.2015 wie folgt abzuändern: 
 

Gebührenart bisher ab 01.01.2015 

§ 5 Abs. 2   

Kanalbenützungsgebühr pro m³ € 2,10 € 2,20 
Die Beträge verstehen sich als Bruttobeträge inkl. 10 % USt. 

 
5. Zugesicherte Bedarfszuweisungen 2015 vom GAF: EUR 310.000,- 
 
6. Schuldenstand: 
01.01.2015: EUR 1.816.900,- 
31.12.2015: EUR 1.618.100,- 
Der Kurs der Schuldentilgung wird somit fortgesetzt. 
 
7. Dienstpostenplan 2015: 
2012: 22,91 Vollzeitäquivalent 
2013: 23,34 Vollzeitäquivalent 
2014: 23,05 Vollzeitäquivalent 
2015: 25,19 Vollzeitäquivalent 
 
8. Rücklagen: 
Bestand: Betriebsmittelrücklage EUR 31.000,- 
 
9. Genaue Erklärung der einmaligen Einnahmen und Ausgaben des ordentlichen und  
    außerordentlichen Haushaltes: 
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Bei der Gemeindevorstandssitzung am 1.12.2014 wurde über den Entwurf des Voranschlages 
samt mittelfristigem Finanzplan für das Haushaltsjahr 2015 beraten und dieser wurde 
einvernehmlich gebilligt. 
 
Der Entwurf des Voranschlages 2015 wurde vom 3.12.2014 bis 17.12.2014 gem. § 93 Abs. 1 TGO 
2001 zur allgemeinen Einsicht aufgelegt. Die Kundmachung über die Auflage des Voranschlages 
zur öffentlichen Einsicht wurde am 26.11.2014 angeschlagen und am 18.12.2014 abgenommen. 
Dagegen wurden keine Einwendungen eingebracht. 
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Der Entwurf des Voranschlages samt mittelfristigem Finanzplan für das Haushaltsjahr 2015 wurde 
allen Gemeinderatsfraktionen rechtzeitig zugestellt (Langfassung). 
 
Die Kurzfassung des Entwurfes hat jeder Gemeinderat erhalten. 
 
Wortmeldungen GV Johann Schwaiger: 

- Neue Mittelschule: GV Schwaiger ist verwundert, dass die WC-Sanierung noch nicht erfolgt 
ist. 

- Badl: Er sieht keine Notwendigkeit für weitere Sanitäranlagen. 
- Der Betrag von EUR 400.000,- für die Neuasphaltierung vom Mitterweg erscheint ihm zu 

hoch. 
- Wie geht es bei der VS Haus weiter? 
- Die Schuldenentwicklung ist positiv. 
- GV Johann Schwaiger zeigt auf, wo große Steigerungen im Vergleich zu den Vorjahren 

erfolgt sind. 
 
Die GR-Fraktion PUB möchte sich bei der Beschlussfassung enthalten, weil viele Budgetposten 
vom Vorjahr nicht umgesetzt wurden. 
 

- Das Sozialzentrum Kundl-Breitenbach ist ein Verband mit eigener Rechtspersönlichkeit. 
- Kostensteigerung Personal: Diese erfolgte großteils in der Kinderbetreuung. 
- Abgabenertragsanteile sind die finanzielle Lebensader der Gemeinde. Gut ist, dass wir die 

Schulden im Griff haben. 
- Volksschule: Bei der Volksschule Haus und Dorf wird 2015 eine Entscheidung fallen. 
- Dorftaxi: Das Projekt ist noch nicht spruchreif. Mittels Hausbesuchen sollen Fahrer 

rekrutiert werden. Die geschätzten Kosten von EUR 30.000,- bis 40.000,- für das Fahrzeug 
sollen großteils durch Sponsoren gedeckt werden. 

- Mitterweg: Der Gemeinderat muss die Details entscheiden. 
- Badl: Die Sanitäreinrichtungen sollen in abgespeckter Form errichtet werden. 
- Neue Mittelschule: Der Bürgermeister betont, dass der Einbau vom Lift und die Sanierung 

der WC-Anlagen bewusst noch nicht gemacht wurden. 
 
Auf Frage von GR Atzl: Die Rücklage für die Abfertigungen ist erforderlich, damit bis 2023 die 
erforderlichen Mittel vorhanden sind. 
 
Auf Frage GR Josef Schwaiger: Bei der Biomüllsammlung bleibt vorerst alles beim Alten, zumal 
die Kosten für die Änderungen unbekannt sind. 
 
GR Hermann Manzl lobt den vorliegenden Budgetentwurf. 
 
Beschluss:  
Mit 12 Stimmen dafür und 2 Stimmen dagegen wird beschlossen, den Voranschlag der Gemeinde 
Breitenbach am Inn samt mittelfristigem Finanzplan für das Haushaltsjahr 2015 nach dem 
vorgelegten Entwurf mit den Summen 
 
im ordentlichen Haushalt mit Einnahmen von   EUR 6.041.200,-  
und mit Ausgaben von                EUR 6.041.200,- 
 
sowie im außerordentlichen Haushalt mit Einnahmen von EUR     508.000,-  
und mit Ausgaben von      EUR     508.000,- 
 
Summe Voranschlag      EUR 6.549.200,- 
 
gem. § 93 Abs. 4 TGO 2001 festzusetzen. 
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Anmerkung:  
GR Sonja Geschwentner ist als Mitarbeiterin in der Finanzverwaltung gem. § 29 Abs. 1 lit. a TGO 
2001 befangen und von der Beratung und Beschlussfassung über diesen Tagesordnungspunkt 
ausgeschlossen. 
 
Anmerkung: Die GR-Fraktion PUB hat als Opposition das Gefühl, dass die Budgetposten nicht 
mehr entsprechend im Gemeinderat behandelt wurden. 
 
 
3.   Beratung und Beschlussfassung über die Erlassung eines Bebauungsplanes im Bereich  
      von Gst. 2606/1 (Teilfläche, künftig: Gst. Nr. 2606/3; Hager Johann), KG Breitenbach 
 
 
Der Bürgermeister erläutert ausführlich den Sachverhalt. 
 
Beschluss: 
Es wird einstimmig beschlossen, gemäß § 70 Abs. 1 iVm § 66 Abs. 1 des Tiroler 
Raumordnungsgesetzes 2011, LGBl. Nr. 56, den von Raumplaner Dr. Georg Cernusca 
ausgearbeiteten Entwurf über die Änderung des Bebauungsplanes im Bereich der Grundparzelle 
2606/1 (Teilfläche; Hager Johann, künftig: Gst. 2606/3) KG Breitenbach laut planlicher und 
schriftlicher Darstellung von Raumplaner Dr. Georg Cernusca durch vier Wochen hindurch zur 
öffentlichen Einsichtnahme aufzulegen. 
 
Gleichzeitig wird gemäß § 66 Abs. 2 TROG 2011 der Beschluss des Bebauungsplanes gefasst. 
 
Dieser Beschluss wird nur rechtswirksam, wenn innerhalb der Auflegungs- und Stellungnahmefrist 
keine Stellungnahme zum Entwurf einer hiezu berechtigten Person oder Stelle abgegeben wird.  
 
Personen, die in der Gemeinde Breitenbach am Inn ihren Hauptwohnsitz haben und Rechtsträger, 
die in der Gemeinde Breitenbach am Inn eine Liegenschaft oder einen Betrieb besitzen, steht das 
Recht zu, bis spätestens einer Woche nach Ablauf der Auflagefrist eine schriftliche Stellungnahme 
zum Entwurf abzugeben. 
 
Anmerkung:  
GR Adolf Moser ist als Bruder des Liegenschaftskäufers gem. § 29 Abs. 1 lit. a TGO 2001 
befangen und von der Beratung und Beschlussfassung über diesen Tagesordnungspunkt 
ausgeschlossen. 
 
GR Adolf Moser wünscht, dass die Gemeinde bei der Raumordnung wieder mehr mitzureden hat. 
 
 
4.  Personalangelegenheiten 
 
 
Anmerkung:  
Wurde die Öffentlichkeit von einer Sitzung des Gemeinderates oder von einzelnen Teilen 
ausgeschlossen, so darf gemäß § 46 Abs. 3 TGO 2001 die Niederschrift nur den Wortlaut der 
gefassten Beschlüsse enthalten. 
 
 
4a) Hausmeister und Mitarbeiter Bauhof: 
 
 
Beschluss: 
Mit 11 Stimmen dafür und 3 Stimmen dagegen wird beschlossen, Herrn Roman Kern, Ramsau 6/2, 
6252 Breitenbach am Inn, als vollbeschäftigten Mitarbeiter mit 40 Wochenstunden ab 1.2.2015, 
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befristet bis 31.1.2016, nach den Bestimmungen des Gemeinde-Vertragsbedienstetengesetzes im 
Entlohnungsschema II in der Entlohnungsgruppe p3 als Hausmeister und Mitarbeiter im Bauhof zu 
beschäftigen. Die Zeiten als Elektriker werden zu 100 % angerechnet. Weiters wird eine Leis-
tungszulage von 1,9 % von V/2 gewährt. 
 
Anmerkung:  
GV Josef Achleitner ist gem. § 29 Abs. 1 lit. a TGO 2001 befangen (Verwandtschaft zu einem Be-
werber) und von der Beratung und Beschlussfassung über diesen Verhandlungsgegenstand aus-
geschlossen. 
 
 
4b) Teilzeitbeschäftigte Reinigungskraft: 
 
 
Beschluss: 
Mit 12 Stimmen dafür und 3 Stimmen dagegen wird beschlossen, Frau Djulijeta Vasic, Dorf 221/1, 
6252 Breitenbach am Inn, als teilzeitbeschäftigte Reinigungskraft im Ausmaß von 50 % der Vollbe-
schäftigung (20 Wochenstunden) ab 12.01.2015, befristet bis 11.1.2016, nach den Bestimmungen 
des Gemeinde-Vertragsbedienstetengesetzes im Entlohnungsschema II in der Entlohnungsgruppe 
p5 zu beschäftigen. 
 
 
4c) Umstufung Bauhofleiter 
 
 
Es wird einstimmig beschlossen, Herrn Walter Gschwentner, Berg 53, 6252 Breitenbach am Inn, 
ab 1.1.2015 im Entlohnungsschema II von der Entlohnungsgruppe p2 auf die Entlohnungsgruppe 
p1 umzustufen. Die Entlohnungsstufe bleibt unverändert. 
 
Anmerkung:  
GR Sonja Gschwentner ist gem. § 29 Abs. 1 lit. a TGO 2001 befangen und von der Beratung und 
Beschlussfassung über diesen Verhandlungsgegenstand ausgeschlossen. 
 
 
5.   Anträge, Anfragen und Allfälliges  
 
 
5a) Bauhoffahrzeug: 
 
 
Beschluss: 
Dieser Verhandlungsgegenstand ist nicht in der bekannt gegebenen Tagesordnung enthalten. 
Gemäß § 35 Abs. 3 TGO 2001 wird einstimmig beschlossen, diesem Verhandlungsgegenstand die 
Dringlichkeit zuzuerkennen.  
 
Bauhofleiter Walter Gschwentner informiert die Anwesenden, dass die vorhandene 
Transportkapazität nicht mehr ausreichend ist. Bei demnächst sieben Bauhofmitarbeitern wäre der 
Ankauf eines weiteren Bauhoffahrzeuges sinnvoll und wünschenswert. 
 
Der Bürgermeister trägt die vorliegenden fünf Angebote vor: 
 
Fiat Ducato Pritsche L2:     EUR 23.976,- 
Ford Transit 2014 Pritschenwagen L2H1 330:          EUR 25.058,88 
Nissan NV400 F35:       EUR 26.500,- 
VW Pritsche LR TDI (Strasser):                EUR 30.900,- 
VW Pritsche LR TDI (Porsche Wörgl):              EUR 31.526,54 
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Bauhofleiter Walter Gschwentner erklärt, warum ein Pritschenwagen aus seiner Sicht das 
geeignetste Fahrzeug für den Bauhof ist. 

 
Ein zweiter Allradpritschenwagen ist nicht erforderlich. 
 
Für Bauhofleiter Walter Gschwentner ist der angebotene Fiat Pritschenwagen der Favorit. Der VW 
Pritschenwagen ist teurer und verfügt über weniger Nutzlast. 
 
GV Josef Achleitner schlägt vor, dass bei der Bestellung vereinbart wird, der Gemeinde ein 
Leihauto unentgeltlich bis zur Lieferung zur Verfügung zu stellen. 
 
Die Pritschenwagen der Marken Fiat, Ford und Nissan sind annähernd vergleichbar. 
 
Beschluss: 
Es wird einstimmig beschlossen, den angebotenen Fiat Ducato Pritsche L2 33, 115 PS Diesel zum 
Nettopreis von EUR 23.976,- bei der Firma Mölg, Kirchbichl, zu bestellen. Weiters ist zu 
vereinbaren, dass der Gemeinde Breitenbach vor der Lieferung ein unentgeltlicher Leihwagen 
möglichst lange zur Verfügung gestellt wird. 
 
Köpf Parkplatz: 
Der Bürgermeister glaubt an eine Lösung. 
 
Gemeinderatsausflug 2015: 
Als Termin für den Gemeinderatsausflug 2015 wird einstimmig 24. bis 26.4.2015 festgelegt. 
 
Das Protokoll dieser Sitzung besteht aus 13 Seiten und 3 Seiten mit vertraulichen 
Tagesordnungspunkten im Anhang. Es wurde den Gemeinderäten zur Begutachtung zugestellt, 
genehmigt und vom Bürgermeister, von zwei weiteren Mitgliedern des Gemeinderates sowie vom 
Schriftführer eigenhändig unterschrieben.  
 
 
 
 
.........................................................                            .....................................................                                
                Bürgermeister                                                              Schriftführer 
 
 
 
.............................................................................................................................................                                

zwei weitere Mitglieder des Gemeinderates 


